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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

26.06.1990 

Geschäftszahl 

87/14/0024 

Rechtssatz 

Damit durch eine Dienstzuteilung am neuen Ort der Mittelpunkt der Tätigkeit begründet wird, muß sie 
zumindest fünf aufeinanderfolgende Arbeitstage umfassen (Hinweis E 27.6.1989, 88/14/0197). 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1990, 385; 


